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Dem demographisch bedingten Anstieg an Betreuungsbedarf für ältere Pflegebedürftige 
steht ein unzureichendes Versorgungsangebot an Einrichtungen, Plätzen und Personal in 
der stationären und ambulanten Altenhilfe sowie im Angebot für ältere Behinderte gegen
über. Diese Situation wird sich in der nächsten Zeit noch verschärfen, wenn in allen Wirt
schaf tsbereichen der Mangel an Nachwuchskräften deutlicher wird. Denn den gesundheits
und sozialpflegerischen Bereich wird diese Entwicklung mit unvergleichlich größerer 
Schärfe treffen, weil die Pflege und Betreuung hilfe- und pflegebedürftiger Menschen per
sonalintensiv ist. Das heißt: Es wird mehr Pflegepersonal benötigt. Dabei stellt sich aber 
auch die Frage, welche Art von Pflegepersonal benötigt wird: Welche Berufe mit welchem 
Qualifizierungsumfang? Denn gegenüber der Versorgungsstruktur, die sich in den vergan
genen Jahren mit dem Aufbau der ambulanten Dienste grundlegend verändert hat, ist die 
Qualifikationsstruktur weitgehend unverändert geblieben. Welche für die Berufsqualifika
tion relevanten Problemstellungen sich daraus ergeben, wird an Beispielen verdeutlicht. 
Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Versorgungslücke im Bereich der Hauspflege 
gerichtet. Dies ist nach Auffassung des EIBE dringend erforderlich, weil im Bereich der 
Hauspflege häufig der Dreh- und Angelpunkt für präventive und rehabilitative Ansätze liegt, 
um das Verbleiben in der eigenen häuslichen Umgebung zu ermöglichen und zu erhalten. 
Zur Gewinnung des dringend benötigten Pflegepersonals wird eine flexible Qualifizierungs
strategie vorgeschlagen in Form eines teilnehmerorientierten Baukastenkonzepts, bei dem 
sich Einzelbestandteile je nach Teilnehmer/ innenvoraussetzung zu Aus-, Weiterbildungs
und Umschulungsmöglichkeiten kombinieren lassen. 
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Die Bevölkerungsentwicklung 
hat unser Pflege- und 
Versorgungssystem überrollt 

Zwei gegenläufige Entwicklungsli
nien bestimmen die gesundheits
und sozialpflegerische Arbe it in 
der Bundesrepublik Deutschland 
zu Beginn der 90er Jahre: 
- Auf der einen Seite haben wir 

mit einem weiteren erheblichen 
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Anstieg an Pflegebedürftigen zu 
rechnen. 

- Auf der anderen Seite steht die
ser Entwicklung ein weitrei
chender Mangel an einschlägig 
qualifizierten professionellen 
Helferinnen und Helfern gegen
über. 

Diese Situation, die mit dem 
Schlagwort vom , , Pflegenotstand' ' 
belegt wird, besagt: "Die Bevölke
rungsentwicklung hat unser 
Pflege- und Versorgungssystem 
überrollt." 1) Es handelt sich hier
bei um kein spezifisch deutsches 
Problem: In allen "hochentwickel
ten Industrieländern" ist im Rück
blick auf die vergangenen 100 Jah
re feststellbar, daß die Altersgrup
pen der über 60- bis 65jährigen ab
solut und relativ stärker zunehmen 
als die jüngeren Bevölkerungs
gruppen. Aber im Verhältnis zu un
seren europäischen Nachbarn -
was Altersstruktur, Wirtschaftspro
bleme usw. ausmacht, mit durch
aus vergleichbaren Problemen 
konfrontiert - liegt die Bundesre
publik Deutschland im Hinblick auf 
die Beschäftigung von Vollzeitkräf
ten in der stationären Altenhilfe 

deutlich zurück - von der Ausstat
tung mit ambulanten Diensten und 
Pflegekräften völlig zu schwei
gen. 2) 

Nun sollte "Alter ' ' an sich kein Pro
blem bedeuten. Zahlen belegen, 
daß der überwiegende Anteil 
der sogenannten "Altersbevölke
rung' '3) im Vollbesitz seiner geisti
gen und auch körperlichen Kräfte 
ist. Es wäre allerdings zu kurz 
gegriffen, die beiden geschilder
ten Entwicklungslinien zwischen 
Pflege- und Hilfebedürftigen auf 
der einen und Pflegepersonal auf 
der anderen Seite durch solche 
Hinweise relativieren zu wollen. Es 
ist nun einmal so, daß mit zuneh
mendem Alter die Zahl derjenigen, 
die krank und hilfebedürftig wer
den, ansteigt. Während z. B. bei 
den 60- b is 70jährigen heute nur 
0,9% pflegebedürftig sind, sind es 
bei den über 80jährigen schon 
19 %. Zum Beispiel steigt beim 
Schlaganfall die Erkrankungshäu
figkeit von 3% bei den 60- bis 
65jährigen auf 23% bei den über 
85jährigen an. 4) Ähnlich entwickelt 
sich die Erkrankungshäufigkeit bei 
Altersdemenz, einem degenerati
ven Intelligenz- und Pe rsönlich
keitsabbau im Alter, die bei über 
90jährigen einen Anteil von über 
30% erreicht. 5) Das heißt natürlich 
auch, daß 70 % im Vollbesitz ihrer 
körperlichen und geistigen Kräfte 
b leiben. Da sich aber der Anteil 
der Bevölkerung bei den höheren 
Altersgruppen seit 1950 verviel
facht hat, ist es einleuchtend, daß 
sich ebenfalls die Häufigkeit der 
altersbedingten Erkrankung mit 
der Folge einer entsprechenden 
"Pflegebedürftigkeit' ' vervielfacht 
hat. 

Die Veränderungen in der Alters
struktur sind seit langem zu beob
achten, und die Konsequenzen für 
die Betreuung sind seit langem be
kannt. Das gilt auch für die zweite 
Entwicklungslinie, den Personal
mangel im Pflege- und Betreuungs
bereich. Sowohl in der Kranken
pflege als auch in der Altenpflege 
bleibt das ausgebildete Pflege
fachpersonal nur ca. 3 bis 5 Jahre 
im Beruf. 6) Verläßliche Daten feh
len hierzu. 
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Nach Angaben des Berufsverban
des der Altenpfleger I innen übt 
schätzungsweise nur ein Drittel der 
ausgebildeten Altenpfleger I innen 
den erlernten Beruf auch tatsäch
lich aus. In den Krankenhäusern, 
wo 50% aller Pflegetage auf Patien
ten im Alter von über 60 Jahren ent
fallen und 80% der Moribunden 
sterben 7), fehlen 60 000 Pflegekräf
te - obwohl sich in den letzten 15 
Jahren die Zahl der Pflegekräfte 
bereits verdoppelt hat. 8) Auch in 
den 6 300 Einrichtungen der statio
nären Altenhilfe wird der zusätzli
che Bedarf auf 35 000 bis 50 000 
Stellen geschätzt. 9) 

Diese Situation wird sich in der 
nächsten Zeit noch verschärfen, 
wenn es nicht gelingt, neben der 
Bezahlung im gesundheits- und so
zialpflegerischen Bereich vor al
lem auch die Qualität der Arbeit 
sowie der Aus- und Weiterbildung 
anzuheben. Die veränderte Alters
struktur der Gesamtbevölkerung 
bedeutet ja auch, daß in den 90er 
Jahren in allen Wirtschaftsberei
chen mit einem Mangel an Nach
wuchskräften zu rechnen ist. Diese 
Problemstellung wird allerdings 
den personalintensiven gesund
heits- und sozialpflegerischen Be
reich mit unvergleichlich größerer 
Schärfe treffen als alle anderen Be
rufsbereiche. Denn die Pflege und 
Betreuung hilfe-und pflegebedürf
tiger Menschen ist personalinten
siv; Rationalisierungen sind hier 
nur in begrenztem Umfang und nur 
auf Kosten von Pflegenden und Ge
pflegten möglich. 

Konsequenzen für die Berufs
bildung der Pflegeberufe an
gesichts des Pflegenotstands 

Das gesellschaftliche Ansehen der 
sozialpflegerischen Berufe steht in 
engem Zusammenhang damit, wie 
in unserer Leistungsgesellschaft 
Alter, Krankheit und Behinderung 
bewertet werden. Normen und 
Wertvorstellungen orientieren sich 
in unserer Gesellschaft in erster Li
nie an den Leistungsbildern einer 
hochindustrialisierten Erwer bsge
sellschaft. In dieser Gesellschaft 
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nicht mehr mithalten zu können, 
nicht mehr im ökonomischen Sinne 
produktiv und nützlich zu sein, sind 
gängige Wertmuster, die sich mit 
Alter und Altern verbinden. Das 
geringe Ansehen, das wir denen 
zumessen, die aufgrund von Alter, 
Krankheit oder Behinderung aus 
dem Erwerbsleben ausgegliedert 
werden, spiegelt sich auch in fata
ler Weise in der Sprache über die 
,,erhöhte Langlebigkeit'' , über die 
"wachsende Zahl alter Men
schen", die als "Belastung" "ver
bucht'' werden. 

Solche Negativ-Stereotypien be
kommen auch alle diejenigen zu 
spüren, die sich berufsmäßig mit 
alten und behinderten Menschen 
beschäftigen. Die geringe gesell
schaftliche Wertschätzung von Al
ter, Pflegebedürftigkeit und Behin
derung schlägt sich bei ihnen in 
der Bezahlung, in den Arbeitsbe
dingungen und der beruflichen Bil
dung nieder. 10) 

Daher ist für die Altenpflege, die 
hier für alle gesundheits- und so
zialpflegerischen Berufe herausge
griffen werden soll, zunächst ein
mal eine angemessene Bezahlung 
im Vergleich zu anderen Berufen, 
z. B. den Facharbeiterberufen in 
der Industrie sicherzustellen, aber 
auch angemessene Ausbildungs
bedingungen, wozu neben Schul
geldfreiheit auch eine Ausbil
dungsvergütung wie in anderen 
Ausbildungsberufen gehört. Aller
dings wäre es zu kurz gegriffen, 
den Pflegenotstand ausschließlich 
als finanzielles oder quantitatives 
Problem zu definieren. Im Zusam
menhang mit Fragen der berufli
chen Bildung ist von Bedeutung, ob 
das Pflegepersonal nicht allein 
quantitativ, vom Stellenschlüssel 
her, sondern vor allem auch inhalt
lich von der Aus- und Fortbildung 
her, adäquat auf die Veränderung 
in der Struktur von Pflege- und Hil
febedürftigen reagieren kann. 

Altenpflege 
Für die Veränderung der Ausbil
dung in der Altenpflege liegen in
zwischen zahlreiche Anträge vor. 
Die Argumentation geht formal in 
die Richtung: 3jährige Ausbil-
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dungsdauer, Schulgeldfreiheit, 
Zahlung einer Ausbildungsvergü
tung, angeleitete, integrierte prak
tische Ausbildung. 11 ) 

Aber die Ausbildung muß auch in
haltlich den qualitativen Verände
rungen in der Altenhilfe Rechnung 
tragen. Die zahlenmäßig insgesamt 
wachsende Gruppe älterer Men
schen ist in sich sehr heterogen; sie 
umfaßt bereits mehrere Generatio
nen und reicht von den sogenann
ten , ,jungen Alten'' (Vorruheständ
ler, Frühverrentete) bis zu den 
Hochbetagten. Diese sehr hetero
gene Gruppe stellt sehr unter
schiedliche Ansprüche, denen in 
den vorhandenen Altenhilfeein
richtungen nicht entsprochen wer
den kann. Schon heute bilden sich 
breit gefächerte Hilfsangebote in 
der offenen, ambulanten, teilstatio
nären und stationären Altenhilfe 
heraus. Diese alternativen und 
komplementären institutionellen 
Angebote müssen von qualifizier
ten Altenpflegernlinnen inhaltlich 
gefüllt und praktisch umgesetzt 
werden. Demgegenüber zielt die 
Ausbildung in der Altenpflege ge
genwärtig immer noch überwie
gend auf eine spätere Berufstätig
keit in großen stationären Einrich
tungen ab. Außerdem zeichnet sich 
in der Praxis der Altenhilfe mit 
wachsendem Anteil an Pflegebe
dürftigen, mit der Zunahme von 
Mehrfachbehinderungen, an chro
nisch Erkrankten, an Schlaganfall
patienten, gerontopsychiatrischen 
Erkrankungen und der Zunahme 
von Sterbebegleitung ein inhaltlich 
veränderter Hilfe- und Pflegebe
darf ab. Ich will hier nur ein Bei
spiel dafür herausgreifen, nämlich 
die Pflege und Betreuung psy
chisch Erkrankter und Gestörter 
bzw. demenhell erkrankter älterer 
Menschen. Bei einer Erkrankungs
häufigkeit von etwa einem Drittel 
der über 85- bzw. 90jährigen und 
einem fünf- bis sechsfachen An
stieg dieser Altersgruppe in den 
vergangenen 35 Jahren hat der An
teil demenhell Erkrankter insge
samt erhebliche Dimensionen an
genommen. 12) Bewohner mit psy
chischen Veränderungen, von Des
orientierung bzw. , ,Verwirrtheit'' 
bis hin zu schweren psychischen 
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Erkrankungen und in der Folge 
von Pflegebedürftigkeit prägen die 
Aufgaben in den Stationen der 
Alten- und Pflegeheime. Dies wird 
zu inhaltlichen Veränderungen in 
der Ausbildung führen müssen, 
und zwar insbesondere im medizi
nisch-pflegerischen Bereich 
- zu einer Verstärkung der Inhalte 

aus der Behandlungspflege und 
Krankenbeobachtung und 

- zu einer erhöhten Berücksichti
gung der Inhalte aus dem reha
bilitativ-therapeutischen Bereich 
und aus der Gerontopsychiatrie 
sowie psychosozialer Inhalte; 

- zur Stärkung der Kompetenzen 
im musisch-kreativen Bereich, 
um die ,,Verwahrpflege' ' abzu
lösen; 

- zur stärkeren Vermittlung ko
operativer und organisatori
scher Fähigkeiten, um eine 
ganzheitliche Betreuung zu ge
währleisten. 

Bei diesem Forderungskatalog 
stellt sich allerdings die Frage, ob 
und wie dies alles in der Ausbil
dung vermittelt werden kann? Ob 
nicht zunächst eine klarere Bestim
mung des Verhältnisses von Aus- zu 
Weiterbildung erforderlich ist? 
Ausbildung muß qualifiziert und 
breit sein, für die verschiedenen 
Einsatzfelder die Grundlagen ver
mitteln. Sie muß aber auch ihre 
Entsprechung im praktischen Ar
beitsfeld finden, wenn sie nicht zu 
Frustrationen nach der Ausbildung 
und letztlich zum Ausstieg aus dem 
Beruf führen soll. Was nützt es, 
wenn z. B. in der stationären Alten
pflege "am Tag 95% reine 
Versorgungs- und Grundpflege' ' 
geleistet werden müssen, wenn ge
rade die medizinisch-pflegerische 
Kompetenz die Berufswirklichkeit 
bestimmt und wenn für den Be
reich "psychosoziale Betreuung, 
Gesprächsführung, Psychohygie
ne, Prävention oder Rehabilitation'' 
in der Realität keine Zeit bleibt, 
wenn dann die Ausbildungsdauer 
in sozialer Gerontologie und Prä
vention / Rehabilitation auf Kosten 
der medizinisch-pflegerischen 
Kompetenzvermittlung erhöht 
wird? Gerät die Ausbildung damit 
nicht in ein klares Mißverhältnis 
zur Berufswirklichkeit? Bedeutet 
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das nicht, daß die Ausbildung fal
sche Erwartungshaltungen produ
ziert, ja, an der Realität vorbeiläuft, 
daß sie zu unsagbaren Frustratio
nen und letztlich zu Resignation 
und Berufsausstieg führt? 13) Oder 
- anders ausgedrückt - : Wie 
tragfähig sind im personenbezoge
nen Feld Berufsbildungskonse
quenzen, wenn sie nicht von struk
turellen Veränderungen begleitet 
und gestützt werden? Wieviel Kraft 
verbleibt in diesem Feld noch den 
Arbeitenden, um Veränderungen 
selbst in die Wege zu leiten? Oder 
bleibt ihnen - wie in der jetzigen 
Situation des "Pflegenotstands" -
nur die Verweigerung und der 
Ausstieg? 

Sozialstationen 
Nun mag es vordergründig so 
scheinen, als ob durch den massi
ven Ausbau der ambulanten Pfle
gedienste das Problem des Pflege
notstands hierdurch gelöst werden 
könnte. Gilt nicht die häusliche 
Pflege Pflegebedürftiger und be
hinderter älterer Menschen als die 
"humanere' ' Alternative? Und übt 
der ambulante Bereich nicht gera
de auf die hochmotivierten und en
gagierten Pflegekräfte eine erheb
liche Anziehungskraft aus, weil sie 
sich hier noch die Möglichkeit zur 
"ganzheitlichen Pflege" , zu mehr 
"Patientenbezug" in der Arbeit er
hoffen? Dabei sollte allerdings fol
gendes bedacht werden: 
- Das Pflegepotential der Fami

lien ist ausgeschöpft; die mei
sten Pflegebedürftigen werden 
bereits zu Hause, von Familien
angehörigen, i. d . R. von Frauen 
- Ehefrauen, Müttern, (Schwie
ger-)Töchtern - versorgt; nur 
4 % der Pflegebedürftigen le
ben im stationären Bereich. 14) 

- Trotz des Ausbaus der Sozialsta
tionen werden bislang nur 12% 
der zwei Millionen Pflegebe
dürftigen zu Hause bzw. ihrer 
pflegenden Familien von Sozial
stationen unterstützt. 15) 

- Auch die ambulanten Pflege
dienste sind personell völlig un
terbesetzt. Wenn statt der 12 % 
tendenziell alle Pflegebedürfti
gen, die zu Hause leben, die 
Dienste der Sozialstationen ihres 
Wohnbereichs beanspruchen 

wollten, stünde einer Pflegekraft 
in der Sozialstation pro Tag für 
jeden Pflegebedürftigen 1m 
Durchschnitt gerade eine Pfle
geminute zur Verfügung. 16) 

Wie eine Untersuchung des BIBB 
über Qualifikationsanforderungen 
bei Beschäftigten in Sozialstationen 
erbrachte, leisten Sozialstationen 
heute - bedingt auch durch die 
Finanzierungssituation und die zah
lenmäßige Dominanz der Kranken
pflegekräfte - überwiegend häus
liche Krankenpflege. Spezifische 
Altenpflege findet kaum statt, ob
wohl 80 % der Klientel Altenpflege 
benötigen. Tätigkeiten wie Ge
sprächsführung, soziale Beratung 
und Rehabilitation werden weder 
bei der Berechnung der verfüg
baren Pflegezeiten des Pflege
personals noch von den Finanzie
rungsträgern berücksichtigt. 17) Zu
sätzlich zu den medizinisch-pflege
rischen Ansätzen müßten daher 
die Anforderungen an die Leistun
gen an die Sozialstationen um prä
ventive und rehabilitative Inhalte, 
um Verfahren zur körperlichen, zur 
mentalen und sozialen Mobilisie
rung und Stabilisierung erweitert 
werden, wenn ein weiterer Ausbau 
des ambulanten Bereichs Sinn ma
chen soll. Das hätte allerdings nicht 
nur Konsequenzen für die Aus- und 
Fortbildung, sondern vor allem 
für die Finanzierung dieser Lei
stungen. 

Zugleich führt der Ausbau der 
ambulanten Versorgungsangebote 
bereits heute dazu, daß Eintrittsal
ter und Grad der Pilegebedürftig
keit jener Patienten ansteigen, die 
von der ambulanten Betreuung in 
die stationäre Versorgung über
wechseln müssen. Die hierin sicht
bare Verlagerung der beruflichen 
Anforderungen auf Schwerst-, 
Intensiv- und Endpflegen bedeutet 
neben einer deutlichen Schwer
punktsetzung der Berufsanforde
rungen auf medizinisch-pflegeri
sche und gerontopsychiatrische 
Anforderungen für die Beschäftig
ten in der stationären Alten- und 
Behindertenpflege gleichzeitig 
auch einen rapiden Zuwachs an 
physischen und psychischen Bela
stungen. 
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Dieses Problem, daß sich die be
ruflichen Anforderungen und Bela
stungen im stationären und ambu
lanten Einsatzbereich der Alten
pflege auseinanderentwickeln, 
darf nicht unterschätzt werden. Im 
BIBB wird deshalb davon ausge
gangen, daß die sich verändern
den Belastungsformen in Zukunft 
leichter zu bewältigen wären, wenn 
im Rahmen beruflicher Bildungs
maßnahmen Rotations- bzw. Um
steigequalifikationen bereitgestellt 
würden. Sie sollen dazu beitragen, 
daß die Beschäftigten leichter zwi
schen den verschiedenen berufli
chen Einsatzfeldern wechseln kön
nen und damit Resignation, Aus
brennen und Berufsausstieg ge
mindert werden. 18) 

Heilerziehungspflege 
Neben der Altenpflege sollten wir 
allerdings nicht die übrigen Berufe 
aus den Augen verlieren, die bei 
der Versorgung Pflegebedürftiger 
ebenfalls eine wichtige Rolle spie
len. Dies gilt in erster Linie für den 
Beruf Heilerziehungspflege, der im 
Zusammenhang mit dem Thema 
"Pflegenotstand" bislang noch gar 
nicht erwähnt wurde und der mei
nes Erachtens auch viel zu wenig 
bekannt ist. Auf die Angehörigen 
dieses Berufs kommen im Zusam
menhang mit der veränderten Al
tersstruktur Probleme ganz neuer 
Art zu: Die Betreuung der ersten 
Generation älterer und alter Behin
derter seit dem Bestehen dieses 
Berufes. Rückert hat bereits 1986 
darauf hingewiesen, daß die Ver
weildauer alter Menschen in psych
iatrischen Einrichtungen immer 
kürzer wird und daß diese Einrich
tungen etwa ein Viertel ihrer Klien
tel in Einrichtungen der Altenhilfe 
entlassen. 19) Das heißt, zusätzlich zu 
den altersdemenhell Erkrankten 
ist in den vergangenen Jahren noch 
eine erhebliche Anzahl ehemali
ger Psychiatriepatienten in die sta
tionären Einrichtungen der Alten
hilfe hinzugekommen. Diese Ten
denz wird mit der weiteren Auflö
sung von psychiatrischen Großkli
niken (z. B. in den Ländern Bremen 
und NRW) weiter steigen. 

Der Beruf Heilerziehungspflege ist 
nicht in allen Bundesländern staat-
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lieh geregelt. Das Berufsbild ist 
sehr breit angelegt; Ziel ist die le
bensbegleitende, ganzheitliche Be
treuung und Versorgung behinder
ter Menschen. Das beinhaltet pfle
gerische, erzieherische, hauswirt
schaftliche, beratende und betreu
ende Aufgaben. Die Entstehung 
des Berufs ist mit dem Aufbau von 
Rehabilitations-Einrichtungen zur 
beruflichen Rehabilitation in den 
60er Jahren untrennbar verbun
den. Deshalb arbeiten Heilerzie
hungspfleger I innen bislang fast 
ausschließlich in Großeinrichtun
gen: (Rehabilitations-)Kliniken, In
ternaten von Berufsbildungswer
ken usw. mit überwiegend jünge
ren Behinderten im erwerbsfähi
gen Alter. Für ältere Behinderte ist 
in diesen Einrichtungen kein Platz; 
sie werden bei Erwerbsunfähigkeit 
bzw. nach Erreichen der Alters
grenze in (Alten-)Pflegeheime "ab
gegeben'' , wie es heißt. 

Angesichts der Betreuungslücke 
für diese Gruppe und angesichts 
der besonderen Anforderungen 
bei der Betreuung dieser Perso
nengruppe werden im BIBB die be
ruflichen Anforderungen in der 
Heilerziehungspflege bei der Be
treuung alter behinderter Men
schen in einer Berufsfelduntersu
chung zusammen mit den Berufen 
"Altenpflege" und "Haus- und Fa
milienpflege'' analysiert. 

Haus- und Familienpflege 
Aus den Erhebungen des For
schungsprojekts des BIBB in Sozial
stationen hat sich außerdem erge
ben, daß im Bereich der Hauspfle
ge, die pflegenahe Basishilfen zur 
Bewältigung des Lebensalltags lei
stet, ein großer und zunehmender 
Bedarf bei alten Menschen liegt, 
der z. Z. nicht ausreichend befrie
digt werden kann . Haushaltsnahe 
Pflegehilfen sind im Zuge der Pro
fessionalisierung der Kranken- und 
Altenpflege weitgehend aus den 
Berufsbildern etablierter Pflege
berufe eliminiert worden und wer
den (deshalb?) auch nicht nach 
der Reichsversicherungsordnung 
(RVO) von den Krankenkassen ver
gütet. Gerade in diesem Bereich 
liegt jedoch häufig der Dreh- und 
Angelpunkt für präventive und re-

FACHBEITRÄGE 

habilitative Ansätze, um das Ver
bleiben in der eigenen häuslichen 
Umgebung zu ermöglichen und zu 
erhalten. Häufig sind es gerade 
Überforderungen der hilfebedürf
tigen alten Menschen bei den Ver
richtungen der alltagsweltlichen 
Aufgaben, die einen Pflegebedarf 
erst verursachen. 

Aufgaben und Anforderungsni
veau in diesem Bereich dürfen 
nicht wegen ihrer Nähe zur Haus
arbeit unterschätzt werden. Der 
Hilfebedarf ist häufig sehr komplex 
und in psychosozialer Hinsicht häu
fig auch verdeckt, so daß eine soli
de Qualifizierung der in Einzel
arbeit tätigen Hauspflegerinnen 
unerläßlich ist. Zum Beispiel ergab 
eine Untersuchung von Prognos in 
Berlin, daß der Anteil geronto
psychiatrischer Erkrankungen der 
über 65jährigen sehr groß ist. 20) 

Die vorhandenen Ausbildungsgän
ge und Berufsbilder für diesen 
Aufgabenbereich zielen bislang 
schwerpunktmäßig auf den Einsatz 
in Familien mit Kindern. Ange
sichts der demographischen Ent
wicklung und des Hilfebedarfs al
ter Menschen wird vom BIBB ein 
Ausbildungsgang zur staatlich an
erkannten Haus- und Familienpfle
gerin vorgeschlagen, der neben 
der herkömmlichen Fachrichtung 
eine zweite Fachrichtung - die 
Versorgung von Altenhaushalten -
anbietet. 21) 

Angesichts des großen Bedürfnis
ses vieler Frauen, ohne adäquate 
oder überhaupt ohne berufliche 
Qualifizierung nach der Familien
phase wieder ins Erwerbsleben 
zurückzukehren und im Hinblick 
auf die Betreuungs- und Versor
gungslücke im Bereich der Haus
pflege bietet es sich in diesem Zu
sammenhang ferner an, tragfähige 
Qualifizierungskonzepte für unge
lernte oder nicht ausreichend qua
lifizierte Frauen zu entwickeln, in 
denen die in der Familienphase er
worbenen Qualifikationen - syste
matisiert und fundiert - einbezo
gen und anerkannt werden und 
Abschlüsse auf dem Niveau staat
lich anerkannter Berufe im Pflege
bereich erreicht werden können. 
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FACHBEITRÄGE 

Gedacht wird an ein Baukasten
konzept, nach dem in einer ersten 
Phase die in der Familienphase er
worbenen Qualifikationen auf eine 
nach Berufsbildungsgesetz aner
kannte Ebene gestellt werden -
auch, um den betroffenen Frauen 
die damit verbundenen arbeitsver
sicherungsrechtlichen Möglichkei
ten (z. B. Ansprüche nach AFG) zu 
erschließen. Nach dieser Einfüh
rungsphase, die der Motivierung 
und der Systematisierung vorhan
dener Fähigkeiten und Kenntnisse 
und der Ermutigung zum Weiter
lernen dient, soll eine Externen
prüfung vor der zuständigen Stelle 
nach § 40 BBiG zur Hauswirtschaf
terin abgelegt werden. Darauf auf
bauend soll ein Weiterbildungs
gang nach § 46, l BBiG anschlie
ßen, der zur staatlich anerkannten 
Haus- und Familienpflegerin mit 
den zwei Fachrichtungen - Haus
halt mit Kindern oder Altenhaus
halte - führt. 

Basisqualifizierung 
Als Einstieg in dieses Modell zur 
Professionalisierung der Hauspfle
ge hat der Hauptausschuß des 
BIBB empfohlen, zumindest eine 
Basisqualifizierung für die große 
Gruppe der pflegerisch nicht aus
gebildeten Laienkräfte im ambu
lanten, aber auch im stationären 
Bereich vorzunehmen. In berufsbe
gleitender Form soll folgender In
haltskatalog vermittelt werden: 
- Kenntnisse pflegerischer Grund

lagen und Befähigung zur pfle
gerischen Grundversorgung. 

- Ernährungsgrundlagen, Diätzu
bereitung im Zusammenhang 
mit entsprechend häufig vor
kommenden Krankheitsbildern ; 
Bedeutung des Flüssigkeits
haushalts. 

- Psychosoziale Grundlagen für 
Betreuungsaufgaben: Kenntnis
se über Aktions- / Reaktionsmu
ster, Wissen über Familienstruk
turen, Selbsterfahrung, Rollen
verständnis, Abgrenzungsfähig
keit innerhalb des Pflegepro
zesses. 

- Rehabilitationsaufgaben, Mobili
Sierung. 

Diese Basisqualifizierung trägt zur 
Qualitätssicherung bei und soll 

6 

dem sozialpolitisch unhaltbaren 
Zustand entgegenwirken, daß die 
bislang beruflich benachteiligten 
Frauen über kurze, nicht tragfähige 
"Zurichtungen", die Ausbildung 
suggerieren, in schlecht bezahlte 
berufliche Sackgassen geraten. 
Der Qualifizierungsbaustein ist 
überdies so angelegt, daß er auf 
bestehende, staatlich anerkannte 
Ausbildungsgänge - z. B. auf die 
o. a. Haus- und Familienpflege 
anrechenbar ist. 22) 

Wiedereingliederungsmaßnah
men und verkürzte Umschulung 
Abgesehen von den Vorschlägen 
zur Basisqualifizierung und zur 
Wiedereingliederung von Frauen 
ohne Ausbildung nach der Fami
lienphase bietet es sich an, Kurse 
zur Wiedereingliederung nicht nur 
für Krankenschwestern, sondern 
auch für Altenpfleger I innen anzu
bieten. Immerhin dürften von den 
20 000 bis 30 000 aus dem Beruf 
ausgeschiedenen ehemaligen Al
tenpfleger linnen auch ein großer 
Teil Frauen sein, die familienbe
dingt ausgeschieden sind und evtl. 
bei entsprechend attraktiven An
geboten hinsichtlich Bezahlung 
und Fortbildung an einer Rückkehr 
Interesse hätten . 

Ferner sollten wir an die Erfahrun
gen anknüpfen, die wir Anfang der 
siebziger Jahre mit verkürzten Um
schulungsmaßnahmen zur Kran
kenpflege gemacht haben: Wenn 
man daran denkt, daß Berufsmoti
vation und -Stabilität bei dieser 
Gruppe auffallend hoch sind 23) 

und daß es in den 90er Jahren eine 
große Zahl berufserfahrener Er
wachsener geben wird, die in den 
80er Jahren angesichts des Man
gels an Ausbildungsplätzen entwe
der nicht den Wunschberuf oder 
überhaupt keine adäquate Berufs
ausbildung erhielten, kann man 
auch davon ausgehen, daß eine 
große Zahl von ihnen Fortbildungs
bzw. Umschulungsmöglichkeiten 
zur Altenpflege nachfragen würde. 
Dieses Konzept bietet sich auch 
deshalb an, weil der Altenpflege
beruf ja ursprünglich als Fort- bzw. 
Umschulungsberuf für lebens-und 
berufserfahrene Erwachsene ge
schaffen worden ist. 

Qualitätssicherung der 
Pflegearbeit setzt Qualität 
der Weiterbildung voraus 

Der Pflegenotstand ist nicht allein 
ein finanzielles und quantitatives 
Problem. Vielmehr sind sich alle 
Betroffenen darin einig, daß in 
Fluktuation, Abwanderung aus 
dem Beruf und fehlendem Berufs
nachwuchs eine Not der Pflegen
den zum Ausdruck kommt, den an
dauernden und wachsenden physi
schen und psychischen Belastun
gen gewachsen zu sein, die die 
Konfrontation mit Krankheit, Alter 
und Behinderung, mit Tod und 
Sterben, Isolation und zunehmen
der sozialer Verelendung alter und 
behinderter Pflegebedürftiger dar
stellen. Hierauf inhaltlich und me
thodisch ausreichend vorbereitet 
zu werden, mit den fortlaufenden 
Belastungen umgehen zu können, 
Entlastungsformen im Berufsalltag 
und berufliche Perspektiven anzu
bieten, stellt beträchtliche Anfor
derungen an die Qualität der 
beruflichen Weiterbildung 1m 
Gesundheits- und Sozialbereich. 

Es fehlt jedoch sowohl im Bereich 
der stationären Versorgung alter 
pflegebedürftiger und behinderter 
Menschen als auch im gesamten 
Bereich der ambulanten sozialen 
Dienste an systematischen Weiter
bildungskonzepten. Fort- und Wei
terbildung werden in diesem frau
enspezifischen Berufsbereich im
mer noch als Privileg und Luxus 
und als individuell zu erbringende 
Leistung angesehen, statt als Inve
stition des Betriebes in das Human
kapital "Arbeitsfähigkeit". Die 
Pflegekraft müßte, wie in anderen 
Wirtschaftsbereichen auch, als 
Produktivkraft angesehen werden, 
die nicht nur das eigene, indivi
duelle Arbeitsvermögen sichern 
muß, sondern auch die Basis für 
die ökonomische Leistungskraft 
eines jeden Betriebes, auch des 
Alten- und Pflegeheims und der 
Sozialstationen darstellt. 

Die Initiierung betrieblicher Fort
bildungsmaßnahmen, die in kla
rem Zusammenhang zu den berufs-
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fachlichen Kompetenzbereichen 
stehen, die Schaffung entsprechen
der Rahmenbe dingungen zur Er
höhung der Motivation zur Teilnah
me an Weiterb ildung, die Beglei
tung von Fort- und Weite rbildung 
mit strukture llen Veränderungen in 
der Arbe itsgestaltung, die die Um
setzung von neuen Erkenntnissen 
in der Be rufspraxis ermöglicht, das 
alles sind originäre Leitungsaufga
ben. Sie wahrzunehmen e rfordert 
Leitungs- und Managementkompe
tenzen, die schwerlich automatisch 
oder naturwüchsig vorhanden 
sind. 24) 
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Förderung der Modernisierung 
überbetrieblicher Berufsbildungsstätten 
Kurt Kielwein 

Überbetriebliche Berufsbildungsstätten haben die Aufgabe, durch betriebsergänzende 
M aßnahmen die qualitative und quanti tative Aus- und Weiterbildungsfähigkeit insbesondere 
von Klein- und Mittelbetrieben zu erhalten oder zu erreichen. 

Darum führen sie in erster Linie überbetriebliche Berufsausbildungs-, berufliche Fort- und 
Weiterbildungs- sowie Betriebsführungslehrgänge durch. In den letzten fahren wurden 
auch Sondermaßnahmen (z. B. Benachteiligten-Programm) und Umschulungslehrgänge 
durchgeführt. 

Angesichts des technischen und wirtschaftlichen Wandels ist damit zu rechnen, daß der 
Umfang der überbetrieblichen Berufsbildung noch wachsen wird. Damit die überbetriebli
chen Berufsbildungsstätten ihren Bildungsauftrag erfüllen können, ist es erforderlich, ihre 
Funktionstüchtigkeit zu erhalten, zu verbessern. Dies erfordert jedoch einen hohen Finanz
bedarf für die notwendigen Erhal tungs- und Ersatz- bzw. Anpassungsinvestitionen Diese Ko
sten können von den Trägern überbetrieblicher Berufsbildungsstätten in der Regel nicht ge
tragen werden. 

Der Hauptausschuß des Bundesinstituts für Berufsbildung hat in seinen Empfehlungen an 
die Bundesregierung vom 10. 12. 1985 und 5. 2. 1988 darauf hingewiesen, daß eine unterstüt
zende Finanzierung erforderlich ist, wenn funktionstüchtige, moderne überbetriebliche Be
rufsbildungsstätten im Interesse der Aus- und Weiterbildung in Klein- und Mittelbetrieben 
erhalten bleiben sollen. 

Mit der nun bestehenden neuen Förderungsmöglichkeit zur Modernisierung überbetrieb
licher Berufsbildungsstätten soll dieses Ziel erreicht werden. 

Kurt Kielwein 
Leiter der Abteilung 6.3 "Förderung überbetrieb
licher Berufsbildungsstätten" des Bundesinstituts 
für Berufsbildung in Bonn. 

Ausgangsposition 

Die Bundesregierung hat am 
24. 8. 1988 e ine "Konzeption für die 
Förderung überbetriebliche r be
ruflicher Ausbildungsstätten' ' dem 
Deutschen Bundestag zur Unte r
richtung zugele itet (siehe BT
Drs. ll I 2824). Diese wurde in den 
zuständigen Ausschüssen des 
Deutschen Bundestages beraten. 
Nach e ine r öffentlichen Anhörung 
zur Bedeutung und zu den künfti
gen Aufgaben überbetriebliche r 
Berufsbildungsstätten (ÜBS) im fe
derführenden Ausschuß für Bil-
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